
Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri 

Eidgenössisches Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und 

Kommunikation (UVEK) 
Bundeshaus Nord 

3003 Bern 

Teilrevision des Strassenverkehrsgesetzes, des Ordnungsbussengesetzes und von acht Verordnun­

gen; Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 12. August 2020 laden Sie den Regierungsrat des Kantons Uri ein, zur Teilrevision 

des Strassenverkehrsgesetzes (SVG; SR 741.01), des Ordnungsbussengesetzes (OBG; SR 314.1) und 

von acht Verordnungen Stellung zu nehmen. 

Die Antworten entnehmen Sie bitte den beiden Fragebogen in der Beilage. 

Wir erlauben uns zusätzlich einige Bemerkungen im Zusammenhang mit einer bereits beschlossenen 

Gesetzesrevision, die nicht Gegenstand des vorliegenden Revisionspakets ist, über deren Inkraftset­

zung der Bundesrat aber mutmasslich in nicht allzu ferner Zukunft entscheiden will, nämlich das 

Nachschulungsobligatorium gemäss dem im Jahr 2012 beschlossenen Artikel 16e SVG: 

Wir bedauern, dass das Nachschulungsobligatorium nicht ebenso wie die Alkohol-Wegfahrsperren 

und die Datenaufzeichnungsgeräte wieder aus dem SVG gestrichen werden soll. Wir sind überzeugt 

davon, dass das angedachte Nachschulungsobligatorium einer kritischen Kosten-Nutzen-Analyse 

ebenso wenig standhält wie eben Alkohol-Wegfahrsperren und die Blackboxes. Einerseits zweifeln 

wir die Wirksamkeit als nachhaltigen Beitrag für die Verkehrssicherheit wegen der Ausgestaltung als 

Obligatorium stark an. Andererseits sind bei der Umsetzung der Massnahme angesichts des sehr 
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grossen Mengengerüsts an nachzuschuldenden Verkehrsdelinquenten Kapazitätsengpässe bei den 

Kursangeboten absehbar, umso mehr als die Nachschulungen ja dezentral, in vielen verschiedenen 

Sprachen und in ausreichender (zeitlicher) Häufigkeit angeboten werden müssen, damit sich die Her­

ausgabe der entzogenen Führerausweise nicht wegen der Unmöglichkeit eines zeitnahen Kursbe­

suchs hinauszögert. Die notwendigen Kursangebote werden unausweichlich zu sehr hohen Kurskos­

ten führen, die auf die Kursteilnehmenden, die durch Bussen, Gebühren, Regressforderungen von 

Versicherungen, Fahreignungsabklärungskosten u.v.m. ohnehin schon arg gebeutelt sind, abgewälzt 

werden: Damit werden sich die Kostenfolgen für die Betroffenen sozial destabilisierend auswirken. 

Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass sich das Nachschulungsobligatorium alles in allem konträr zu 

den Zielsetzungen anderer, politisch mehrheitsfähiger Vorstösse (wie z. B. Motion Graf-Litscher 

(17.3520] oder Motion Caroni (17.4317]) auswirken wird. Aus genannten Gründen beantragen wir 

den Verzicht auf diese Massnahme und die ersatzlose Aufhebung von Artikel 16e SVG. 

Aufgrund sich in jüngster Vergangenheit stellender Problematiken in der Abfrage von Personendaten 

im Rahmen von Ordnungsbussenverfahren beantragen wir Ihnen folgende Artikel wie folgt zu ergän­

zen: 

Artikel 89b Buchstabe b SVG 

«Durchführung von Administrativ- und Strafverfahren sowie Ordnungsbussenverfahren gegen Fahr­

zeugführer im Strassenverkehr.» 

Artikel 89g Absatz 4 SVG 

«Die kantonalen Verkehrszulassungsbehörden dürfen der Polizei zur Durchführung von Straf- und 

Ordnungsbussenverfahren die Fahrberechtigungs-, die Halter- und die Fahrzeugdaten bekanntge­

ben. Sie dürfen der Polizei zudem die Personalien von Personen melden, denen der Lernfahr- oder 

Führerausweis wegen fehlender Fahreignung auf unbestimmte Zeit oder wegen Zweifeln an der Fahr­

eignung vorsorglich entzogen wurde.» 

Artikel 89g Absatz 6 SVG 

Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) und die kantonalen Verkehrszulassungsbehörden können Per­

sonen nach Absatz 3 sowie Stellen, die Zugriff im Abrufverfahren haben (Art. 89e), Sammelauszüge 

ausstellen. 



Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir bedanken uns für die 

Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 

Altdorf, 1. Dezember 2020 

Im Namen des Regierungsrats 

Der Landammann Der Kanzleidirektor 

( 
li 

Beilagen 

Fragebogen zur Teilrevision des Strassenverkehrsgesetzes und des Ordnungsbussengesetzes 

(Beilage 1) 
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al 

Fragebogen zur Teilrevision von acht Verordnungen begleitend zur Teilrevision des Strassenver­

kehrsgesetzes (Beilage 2) 



 
 

Eidgenössisches Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

 

Beilage 1 

Fragebogen zur Teilrevision des Strassenverkehrsgesetzes und des 
Ordnungsbussengesetzes  
(gegliedert nach der Systematik des Erläuternden Berichts) 
 
Stellungnahme eingereicht durch: 

 
 Kanton  Verband  Organisation  Übrige 

Absender: 
 
Regierungsrat des Kantons Uri 
Rathaushausplatz 1 
6460 Altdorf 
 
Wichtig: 
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am 
12.12.2020 an folgende E-Mail-Adresse: svg@astra.admin.ch 

 
1. Förderung umweltfreundlicher Technologien 

 
1.  Sind Sie damit einverstanden, dass eine Bestimmung ins SVG eingefügt wird, wo-

nach der Bundesrat aus Gründen des Umweltschutzes die Überschreitung der in 
Artikel 9 Absatz 1 SVG festgelegten höchstzulässigen Abmessungen und Gewichte 
auf Verordnungsebene zulassen kann, sofern damit keine Erhöhung der Transport-
kapazität verbunden ist? 

 (Art. 9 Abs. 2bis E-SVG) 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 

nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
Problematisch ist es jedoch, wenn Regelungen der technischen Vorgaben von den 
entsprechenden Vorschriften der EU abweichen. Abweichende technische Vor-
schriften im Schweizer Recht gegenüber den EU-Vorschriften führen zu Folgeprob-
lemen, insbesondere zu Unsicherheiten bei der Vorschriftsanwendung. 
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2. Automatisiertes Fahren 
 
2.  Sind Sie mit der Definition von Fahrzeugen mit einem Automatisierungssystem ein-

verstanden? 
 (Art. 25a Abs. 1 E-SVG) 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 

nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
 
 

 
 
3.  Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat Fahrzeugführerinnen und Fahr-

zeugführer von Fahrzeugen mit einem Automatisierungssystem von ihren Beherr-
schungspflichten gemäss Artikel 31 Absatz 1 SVG befreien kann? 

 (Art. 25a Abs. 2 E-SVG) 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 

nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
Der Regelung soll nur zugestimmt werden, wenn die Haftungsfragen geklärt sind 
und der Zugriff auf die Fahrmodusspeicher der Automatisierungssysteme für die 
Polizei in Ereignisfällen (digitale Spuren) möglich ist bzw. geregelt wird. 
 
Diese Bestimmung lässt sich in ihrer Tragweite nicht abschätzen, solange nicht auf 
dem Tisch liegt, wie diese Regelungen im Einzelnen aussehen werden. Der Zu-
stand, wonach auf den Strassen Fahrzeuge verkehren werden, deren Lenkerinnen 
und Lenker einen unterschiedlichen Aufmerksamkeitsgrad aufweisen müssen, se-
hen wir als erhebliche Herausforderung. 

 
 
4.  Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat die Zulassungsvoraussetzun-

gen festlegt, damit Fahrzeuge mit einem Automatisierungssystem, die keine Fahr-
zeugführerin oder keinen Fahrzeugführer benötigen, auf bestimmten Strecken zu-
gelassen werden können? 
(Art. 25a Abs. 3 E-SVG) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
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5.  Sind Sie mit den in Artikel 25a Absatz 4 genannten Rahmenbedingungen (Ver-
kehrssicherheit, Bearbeitung extern erhobener Daten durch Automatisierungssys-
teme) für die in Artikel 25a Absatz 2 und 3 vorgeschlagenen bundesrätlichen Kom-
petenzen einverstanden? 
(Art. 25a Abs. 4 E-SVG) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
 
 

 
 
6.  Sind Sie mit den in Artikel 25b genannten Rahmenbedingungen (Fahrmodusspei-

cher) für die in Artikel 25a Absatz 2 und 3 vorgeschlagenen bundesrätlichen Kom-
petenzen einverstanden? 
(Art. 25b E-SVG) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
Ergänzend ist der Zugriff auf den Fahrmodusspeicher bei Ereignissen zu regeln 
(digitale Spuren). 
 

 
 
7.  Sind Sie mit den in Artikel 25c genannten Rahmenbedingungen (Datenschutz) für 

die in Artikel 25a Absatz 2 und 3 vorgeschlagenen bundesrätlichen Kompetenzen 
einverstanden? 
(Art. 25c E-SVG) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
 
 

 
 
8.  Sind Sie damit einverstanden, dass das Bundesamt für Strassen ASTRA zur Durch-

führung von befristeten Versuchen mit Fahrzeugen mit einem Automatisierungssys-
tem Abweichungen von den geltenden Bestimmungen bewilligen kann? 

 (Art. 25d E-SVG) 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 

nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
Versuche sollten nach einheitlichen Kriterien bewilligt und im Hinblick auf spätere 
rechtliche Regelungen einheitlich ausgewertet werden. Vor diesem Hintergrund be-
steht eine gewisse Zurückhaltung gegenüber einer Lösung, die Versuche mit «regi-
onalem Charakter» pauschal an die Kantone delegiert. 
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9.  Sind Sie damit einverstanden, dass das ASTRA zur Förderung neuartiger Lösungen 
Beiträge gewähren darf?  

 (Art. 105bis E-SVG) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
 

 
 
3. Umsetzung parlamentarischer Vorstösse 
 
3.1 Motion 15.3574 – Annullation des Führerausweises auf Probe 
 
10.  Sind Sie damit einverstanden, dass nur noch mittelschwere und schwere Wider-

handlungen von Inhaberinnen und Inhabern eines Führerausweises auf Probe dazu 
führen, dass bei der ersten Widerhandlung die Probezeit verlängert und bei der 
zweiten Widerhandlung der Führerausweis auf Probe annulliert wird? 

 (Art. 15a Abs. 3 und 4 E-SVG) 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 

nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
Mit dieser Anpassung entfällt ein Stück weit die erzieherische Wirkung bei den 
fehlbaren Junglenkenden. Mit der bisherigen Regelung ist der Junglenkende ge-
zwungen, sich an die Verkehrsregelung zu halten, was sich auch positiv auf das 
Fahrverhalten nach Ablauf der Probezeit (angewohntes Fahrverhalten) auswirkt. 
 

 
 

3.2 Motion 13.3572 – Ab- und Auflastung von Nutzfahrzeugen 
 

11.  Sind Sie damit einverstanden, dass die Halterin oder der Halter das Gesamtgewicht 
ihres oder seines Motorfahrzeuges oder Anhängers (im Rahmen des Garantiege-
wichts) jederzeit bei der kantonalen Vollzugsbehörde ändern kann? 

 (Art. 9 Abs. 2bis und 3bis E-SVG) 
  JA  NEIN   keine Stellungnahme / 

nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
Es bleiben die Auswirkungen anzumerken: Mehraufwand für die Kantone in den 
Bereichen Technik und Zulassung, sowie die Auswirkungen auf die Verkehrsabga-
ben (Gewichtsreduktion = weniger Verkehrsabgaben). 
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3.3 Motion 17.3632 - Anpassung von «Via sicura» 
3.3.1 Rasermassnahmen 
 
12.  Sind Sie damit einverstanden, dass den Strafgerichten bei der Beurteilung von «Ra-

serdelikten» ein grösserer Ermessensspielraum gewährt wird? 
 (Art. 90 Abs. 3 und 4 E-SVG) 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 

nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
 
 

 
 
13.  Sind Sie damit einverstanden, dass die Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe 

für die Begehung eines «Raserdelikts» aufgehoben wird? 
 (Art. 90 Abs. 3 E-SVG) 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 

nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
Die Mindeststrafe von einem Jahr stellt eine gewisse Abschreckung dar, die gege-
benen Verkehrsregelung in diesem hohen und für die anderen Verkehrsteilneh-
menden gefährlichen Masse zu überschreiten. 
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14.  Sind Sie damit einverstanden, dass nach einem «Raserdelikt» Ersttäterinnen oder 

Ersttätern der Führerausweis für mindestens 6 Monate entzogen werden muss (und 
nicht mehr für mindestens 24 Monate)? 

 (Art. 16c Abs. 2 Bst. abis E-SVG) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
Vgl. Bemerkung zu Frage 13. 
 
 

 
 
3.3.2 Obligatorischer Rückgriff der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherungen 
 
15.  Sind Sie damit einverstanden, dass nach dem Verursachen eines Schadens durch 

Fahren in angetrunkenem oder fahrunfähigem Zustand oder durch ein «Raserde-
likt» der Versicherer nicht mehr zwingend auf die Fehlbare oder den Fehlbaren 
Rückgriff nehmen muss? 

 (Art. 65 Abs. 3 E-SVG) 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 

nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
 

 
 
3.3.3 Alkohol-Wegfahrsperren und Datenaufzeichnungsgeräte («Blackboxen») 
 
16.  Sind Sie damit einverstanden, die gesetzliche Grundlage für die obligatorische Ver-

wendung von anerkannten Datenaufzeichnungsgeräten («Blackboxen») nach be-
stimmten Geschwindigkeitsdelikten aufzuheben? 

 (Art. 17a; insbesondere Abs. 1; Art. 99 Abs. 1 Bst. h-j E-SVG) 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 

nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
Die gewünschte Wirkung dieser Massnahme konnte aus unserer Sicht nicht er-
reicht werden. 

 
 
17.  Sind Sie damit einverstanden, die gesetzliche Grundlage für die obligatorische Ver-

wendung von Alkohol-Wegfahrsperren nach bestimmten Alkoholdelikten aufzuhe-
ben? 

 (Art. 17a, insbesondere Abs. 2; Art. 99 Abs. 1 Bst. h-j E-SVG) 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 

nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
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Die gewünschte Wirkung dieser Massnahme konnte aus unserer Sicht nicht er-
reicht werden. 

 
 
4. Weiterer Revisionsbedarf 
4.1 Ausnahmen vom Sonntags- und Nachtfahrverbot 
 
18.  Sind Sie damit einverstanden, dass ausdrücklich festgehalten wird, dass der Bun-

desrat die Ausnahmen zum Sonntags- und Nachtfahrverbot festlegen kann? 
 (Art. 2 Abs. 2 E-SVG) 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 

nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
Im Sinne der einheitlichen Regelung innerhalb der Schweiz. 
 

 
 
4.2 Bauliche Ausgestaltung von Fussgängerstreifen 
 
19.  Sind Sie damit einverstanden, dass die Verpflichtung des Bundesrates, Vorschriften 

über die bauliche Ausgestaltung von Fussgängerstreifen zu erlassen, aufgehoben 
wird? 

 (Art. 6a Abs. 2 E-SVG) 
  JA  NEIN   keine Stellungnahme / 

nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
Mit der Schaffung des Sicherheitsbeauftragten (Ansprechperson), die dafür sorgt, 
dass die bauliche Ausgestaltung von Fussgängerstreifen im Sinne der Verkehrssi-
cherheit zu erfolgen hat, ist diese Regelung aus unserer Sicht hinfällig. 
 
 

 
4.3 Ausnahmen vom Verbot für Rundstreckenrennen  
 
20.  Sind Sie damit einverstanden, dass die Kompetenz des Bundesrates, Ausnahmen 

vom Verbot der Rundstreckenrennen vorzusehen und diese zu bewilligungsfähigen 
Veranstaltungen zu machen, erweitert wird? 

 (Art. 52 Abs. 1 und 2 E-SVG) 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 

nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
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4.4 Strafrechtliche Sanktionen bei Widerhandlungen mit Fahrzeugen von ge-
ringer Motorkraft oder Geschwindigkeit 

 
21.  Sind Sie damit einverstanden, dass als Strafe für Widerhandlungen mit Motorfahr-

zeugen von geringer Motorkraft oder Geschwindigkeit grundsätzlich nur noch eine 
«Busse» (bis 10 000 CHF) und nicht mehr eine «Geldstrafe oder Freiheitsstrafe» 
ausgesprochen werden darf? 

 (Art. 99a E-SVG) 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 

nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
 

 
4.5 Ermächtigung des Bundesamtes für Strassen ASTRA, im Einzelfall Aus-

nahmen von einzelnen Verordnungsbestimmungen zu verfügen 
 
22.  Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat das ASTRA auf dem Verord-

nungsweg ermächtigen kann, in besonderen Fällen Ausnahmen von einzelnen Ver-
ordnungsbestimmungen zu bewilligen? 

 (Art. 106 Abs. 2bis E-SVG) 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 

nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
 

 
 
 
4.6 Ermächtigung des Bundesrates zum Abschluss von völkerrechtlichen Ver-

trägen  
 
23.  Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat mit anderen Staaten (z.B. UK) 

ähnliche Verträge wie mit dem Fürstentum Liechtenstein1 abschliessen kann?  
 (Art. 106a Abs. 1 E-SVG) 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 

nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1  SR 0.741.531.951.4 
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24.  Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat Änderungen an bestimmten, im 
SVG aufgelisteten, internationalen Abkommen genehmigen oder vorschlagen so-
wie völkerrechtliche Verträge über den grenzüberschreitenden Motorfahrzeugver-
kehr abschliessen kann? Die Abschlusskompetenz umfasst Regelungsgegen-
stände, die der Bundesrat auf Verordnungsebene (national) selbst regeln darf.  

 (Art. 106a Abs. 2 E-SVG) 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 

nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
 
 

 
 
4.7 Ausdehnung der Halterhaftung für Ordnungsbussen auf juristische Perso-

nen (Änderung des Ordnungsbussengesetzes vom 18. März 2016)  
 
25.  Sind Sie damit einverstanden, dass die Halterhaftung für Ordnungsbussen auf ju-

ristische Personen ausgedehnt wird? 
 (Art. 7 Abs. 1 E-OBG) 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 

nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
Im Sinne der Rechtsgleichheit. 
 

 
 



 
 

Eidgenössisches Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

 

Beilage 2 

Fragebogen zur Teilrevision von acht Verordnungen begleitend zur 
Teilrevision des Strassenverkehrsgesetzes  
 
 
Stellungnahme eingereicht durch: 

 
 Kanton  Verband  Organisation  Weitere interessierte Kreise 

Absender: 
 
Regierungsrat des Kantons Uri 
Rathaushausplatz 1 
6460 Altdorf 
 
Wichtig: 
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am 
12.12.2020 an folgende E-Mail-Adresse: svg@astra.admin.ch 

 
 
 

A) Massnahmen zur Reduktion des CO2-Ausstosses von Strassen-
fahrzeugen 

1. Grundsätzliche Zustimmung 
 
1.  Sind Sie grundsätzlich damit einverstanden, dass die Vorschriften der EU zur Re-

duktion der CO2-Emissionen und zur Verbesserung der Sicherheit von schweren 
Nutzfahrzeugen übernommen werden (verbesserte neue Führerkabinen, längere 
Heckspoiler und Gewichtskompensation für alternative und emissionsfreie Antriebe 
von bis zu dreiachsigen Motorfahrzeugen und allen daraus gebildeten Anhängerzü-
gen)? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
Problematisch ist es jedoch, wenn Regelungen der technischen Vorgaben von den 
entsprechenden Vorschriften der EU abweichen. Abweichende technische Vor-
schriften im Schweizer Recht gegenüber den EU-Vorschriften führen zu Folgeprob-
lemen, insbesondere zu Unsicherheiten bei der Vorschriftsanwendung. 
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2.  Sind Sie damit einverstanden, dass in der Schweiz, im Gegensatz zur EU, auch bei 

vier- und fünfachsigen Lastwagen das Mehrgewicht alternativer Antriebe (max. 1 
Tonne, bei emissionsfreien Antrieben max. 2 Tonnen) kompensiert werden kann? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
Ja, im Sinne der Gleichbehandlung des Binnenverkehrs. 
 
Problematisch ist es jedoch, wenn Regelungen der technischen Vorgaben von den 
entsprechenden Vorschriften der EU abweichen. Abweichende technische Vor-
schriften im Schweizer Recht gegenüber den EU-Vorschriften führen zu Folgeprob-
lemen, insbesondere zu Unsicherheiten bei der Vorschriftsanwendung. 

 
 
3.  Sind Sie damit einverstanden, dass in der Schweiz, anders als in der EU, zudem 

bei wasserstoffbetriebenen Lastwagen, Sattelschleppern und Sattelzügen auch die 
Mehrlänge der Wasserstoffspeicher kompensiert werden kann? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
Vgl. Bemerkung zu Frage 2. 
 

 
4.  Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat die im Gesetz festgelegten 

höchstzulässigen Gewichte von 40 bzw. 44 Tonnen im kombinierten Verkehr und 
die Höchstlänge von 18,75 Meter auf der Basis von Artikel 106 Absatz 5 SVG im 
Rahmen einer befristeten Regelung bereits erhöht, bevor die vorgeschlagene Än-
derung des Gesetzes, die ihm die Kompetenz zu einer unbefristeten Regelung gibt 
(siehe Art. 9 Abs. 2bis der Vorlage zum SVG), beschlossen ist? (Hinweis: Es darf 
ausschliesslich das Mehrgewicht alternativer Antriebe bzw. die Mehrlänge aerody-
namischer Elemente zur Verbesserung der CO2-Effizienz kompensiert werden, 
ohne Erhöhung der Ladekapazität.) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
Vgl. Bemerkung zu Frage 2. 
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5.  Sind Sie damit einverstanden, dass Lastwagen mit alternativen Antrieben bis zu 
einem Gesamtgewicht von max. 4,25 Tonnen künftig nicht mehr als Lastwagen, 
sondern als Lieferwagen (leichte Motorwagen) eingeteilt werden und für sie sämtli-
che Verwendungsregeln der bisherigen Lieferwagen gelten sollen (Förderung alter-
nativer Antriebssysteme zur Reduktion der CO2-Emissionen)? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
Die Stossrichtung der Regelung ist nachvollziehbar. Auch diese Regelung sollte im 
Einklang mit den entsprechenden Vorgaben des EU-Rechts erfolgen. 
 
Die vorgesehene Regelung erscheint zudem mit Problemen behaftet, die eine 
grundsätzliche Überprüfung der Fragestellung notwendig machen. Wir möchten 
nur auf folgende Punkte hinweisen: 
 
– Kantonale IT-Systeme müssen angepasst werden 
– Schnittstellen zu IVZ, OZD sowie Versicherungen müssen angepasst werden 
– Viele kantonale Verkehrsabgabengesetze kennen das Gewicht als Bemessungs-
faktor; auch hier sind Anpassungen wohl unerlässlich 
– Wie soll das Mehrgewicht für den alternativen Antrieb ausgewiesen werden? 
Wird dies im Typenschein bzw. COC ersichtlich sein? 
– Das System der Selbstabnahme müsste angepasst werden; diese heute auf 3,5 t 
beschränkt 
– Die vorgesehene Schaffung eines geeigneten Eintrags im Fahrzeugausweis be-
treffend Fahrberechtigung steht in diametralem Widerspruch zum heute geltenden 
System, das exakt vorgibt, welche Fahrzeuge mit welcher Kategorie gefahren wer-
den können. Ein solcher Eintrag bringt nach unserer Einschätzung keinen Nutzen, 
sondern schafft im Gegenteil neue Unsicherheiten. 
- Das EU-Recht bzw. die technischen Bestimmungen im EU-Recht basiert fast 

ausschliesslich auf dem Begriff «Fahrzeugklassen». Wenn nun Lieferwagen mit 
einem Gesamtgewicht von 4,25 t zu Fahrzeugen der Klasse N2 werden, stehen 
diese betroffenen Lieferwagen technisch im Widerspruch zu den Vorschriften 
von effektiven Fahrzeugen der Klasse N2 (z. B. Bremsanforderung, Abgasvor-
schriften, Geräuschvorschriften, Fahrtschreiber, Geschwindigkeitsbegrenzer, 
vordere Bodenfreiheit, seitlicher Unterfahrschutz erforderlich, Anfahrvermögen, 
Assistenzsysteme, Feuerlöscher, Lenkradabstand, Mindestmotorleistung, 
Sitzabmessungen, Unterlegkeile, höhere Achsgarantien, höhere Reifentrag-
kräfte). 
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2. Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge vom 
19. Juni 1995 (VTS) 
Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV) 

2.1. Verlängerte aerodynamische Führerkabinen 
 
6.  Sind Sie damit einverstanden, dass aerodynamisch und sicherheitstechnisch opti-

mierte Führerkabinen von Lastwagen und Sattelschleppern die dafür erforderliche 
grössere Länge aufweisen dürfen? 

 (Art. 94 Abs. 1ter Bst. a E-VTS und Art. 65 Abs. 5 und 6 E-VRV) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
 

 
 
2.2. Über das Heck herausragende Spoiler für schwere Nutzfahrzeuge 
 
7.  Sind Sie damit einverstanden, dass schwere Nutzfahrzeuge Heckspoiler mit Über-

länge zur aerodynamischen Optimierung und Verbesserung der CO2-Effizienz auf-
weisen dürfen? 

 (Art. 38 Abs. 1 Bst. s und Abs. 1bis Bst. o E-VTS) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
 
 

 
 
2.3. Verwendungsregeln über das Einziehen überlanger Heckspoiler von Lastwa-

gen und Sattelscheppern 
 
8.  Sind Sie damit einverstanden, dass über die maximal zulässige Fahrzeuglänge her-

ausragende Heckspoiler zur Verbesserung der CO2-Effizienz nur auf Strassen aus-
geklappt bzw. ausgefahren werden dürfen, auf denen die erlaubte Höchstgeschwin-
digkeit mehr als 50 km/h beträgt? (Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmender in 
Agglomerationen) 

 (Art. 58 Abs. 6 E-VRV) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
Uns ist allerdings nicht klar, wie dies technisch und nachhaltig im täglichen Verkehr 
funktionieren und umgesetzt werden soll. Ein vollautomatisches System dazu ist zu 
bevorzugen. 
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2.4. Kompensation der Länge von Wasserstofftanks 
 
9.  Sind Sie damit einverstanden, dass wasserstoffbetriebene Lastwagen und Sattel-

schlepper und daraus gebildete Anhängerzüge in der Schweiz die Länge ihrer Was-
serstoffspeicher kompensieren können und die dafür erforderliche Mehrlänge auf-
weisen dürfen? 

 (Art. 94 Abs. 1ter Bst. b E-VTS und Art. 65 Abs. 5 und 6 E-VRV) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
Problematisch auch hier, dass die Änderungen der technischen Vorschriften nicht 
im Einklang mit den Vorschriften der EU stehen. 

 
 

 
2.5. Kompensation des Mehrgewichts alternativer Antriebe 
 
10.  Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeugkombinationen mit alternativen Antrie-

ben ein Mehrgewicht bis zu 1 Tonne aufweisen dürfen? (Hinweis: Zum Schutz der 
Strassen wird keine Erhöhung der Achslasten erlaubt) 

 (Art. 95 Abs. 1bis und 1ter E-VTS und Art. 67 Abs. 1ter und 1quater E-VRV) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
Vgl. Bemerkung zu Frage 9. Zudem sollte diese Regelung nur bis zum maximalen 
geltenden Gesamtgewicht von 40 respektive 44 Tonnen gelten. Weiter ist darauf 
hinzuweisen, dass Motorfahrzeuge mit vier oder fünf Achsen nicht EU-
rechtskonform sind. 
 

 
 
2.6. Kompensation des Mehrgewichts emissionsfreier Antriebe  
 
11.  Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen mit 

emissionsfreien Antrieben ein Mehrgewicht bis zu 2 Tonnen aufweisen dürfen? 
(Hinweis: Zum Schutz der Strassen wird keine Erhöhung der Achslasten erlaubt) 

 (Art. 95 Abs. 1bis und 1ter E-VTS und Art. 67 Abs. 1ter und 1quater E-VRV) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
Vgl. Antwort zu Frage 9 und 10. 
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3. Verkehrszulassungsverordnung vom 27.10.1976 (VZV) 
3.1. Kompensation des Mehrgewichts alternativer Antriebe bei Lieferwagen und 

Wohnmobilen, welche die Gewichtsgrenze von 3,5 Tonnen nur wegen des 
Mehrgewichts des alternativen Antriebssystems überschreiten  
 

12.  Sind Sie damit einverstanden, dass solche Lieferwagen mit Alternativantrieb und 
Gesamtgewicht von über 3,50 Tonnen bis 4,25 Tonnen und entsprechende Anhän-
gerzüge mit einem Führerausweis der Kategorie B oder BE geführt werden dürfen? 
(Art.4 Abs. 5 Bst. f Ziff. 2 und Bst. h E-VZV) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
Vgl. Bemerkung zu Frage 5. 
 
Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass bereits das geltende Recht Möglichkeiten 
kennt solche Fahrzeuge zu lenken (C1 und D1). Unklar ist, wie diese Erweiterung 
der Kategorie B oder BE im internationalen Verkehr zu handhaben wäre, weshalb 
auch hier darauf hinzuweisen ist, dass diese Regelungen nicht mit dem EU-Recht 
übereinstimmt. 
 

 
13.  Sind Sie damit einverstanden, dass alternativ angetriebene, schwere Wohnmotor-

wagen mit Gesamtgewicht über 3,50 Tonnen bis 4,25 Tonnen und entsprechende 
Anhängerzüge künftig mit einem Führerausweis der Kategorie B oder BE geführt 
werden dürfen (Förderung alternativer Antriebssysteme zur Verminderung der CO2-
Emissionen)? 
(Art.4 Abs. 5 Bst. f Ziff. 2 und Bst. h E-VZV) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
Vgl. Bemerkung zu Frage 12. 
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4. Verordnung vom 19. Juni 1995 über die technischen Anforderungen an Stras-
senfahrzeuge (VTS) 
Arbeits- und Ruhezeitverordnung vom 19. Juni 1995 (ARV 1) 

4.1. Kompensation des Mehrgewichts alternativer Antriebe bei Lieferwagen und 
Wohnmobilen, welche die Gewichtsgrenze von 3,5 Tonnen nur wegen des 
Mehrgewichts des alternativen Antriebssystems überschreiten  

 
14.  Sind Sie damit einverstanden, dass die Ausnahmen betreffend Arbeits- und Ruhe-

zeitvorschriften für Lieferwagen mit alternativen Antrieben und einem Gesamtge-
wicht über 3,50 Tonnen bis max. 4,25 Tonnen sowie damit gebildeten Anhängerzü-
gen gewährt werden sollen? 
Art. 4 Abs. 2 Bst. j E-ARV 1 (die Ausnahme von der Fahrtschreibereinbaupflicht 
ergibt sich aus dem Verordnungstext der ARV 1)  

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
Problematisch auch hier, dass die Änderungen der technischen Vorschriften nicht 
im Einklang mit den Vorschriften der EU stehen. 
 

 
15.  Sind Sie damit einverstanden, dass die Definition leichter Motorwagen geändert 

wird, so dass Lieferwagen mit alternativem Antrieb bis max. 4,25 Tonnen Gesamt-
gewicht als leichte Motorwagen gelten? (Hinweis: Damit gelten alle Verkehrsregeln 
und Signalisationen, die an das Kriterium «schwere Motorwagen» anknüpfen, für 
die umdefinierten Fahrzeuge nicht mehr.) 
(Art. 10 Abs. 2 Bst. b E-VTS) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
Wir sind jedoch der Auffassung, dass alle Fahrzeuge mit alternativen Antrieben 
von der Regelung erfasst sein sollten und nicht nur Lieferwagen (z. B. Wohnmotor-
wagen, leichte Sattelschlepper usw.). Weiter sollte nicht ohne Not bei der Fahr-
zeugkategorisierung oder Klasseneinteilung unterschiedliche Regelungen zum EU-
Recht eingeführt werden. 
 
 

 
 
 
16.  Sind Sie damit einverstanden, dass solche Lieferwagen mit alternativem Antrieb bis 

4,25 Tonnen Gesamtgewicht nicht dem Sonntags- und Nachtfahrverbot unterstehen 
sollen?  
(Art. 91 Abs. 3 Bst. a VRV nicht mehr anwendbar als Folge der Änderung von Art. 
10 Abs. 2 Bst. b und Abs. 3 E-VTS) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
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17.  Sind Sie damit einverstanden, dass die Lieferwagen mit alternativem Antrieb bis 

max. 4,25 Tonnen Gesamtgewicht von der Ausrüstungspflicht mit einem Geschwin-
digkeitsbegrenzer ausgenommen werden sollen? 
(Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
Vgl. dazu Bemerkungen zu Frage 15. 

 
5. Schwerverkehrsabgabeverordnung vom 6. März 2000 
5.1. Kompensation des Mehrgewichts alternativer Antriebe bei Lieferwagen und 

Wohnmobilen, welche die Gewichtsgrenze von 3,5 Tonnen nur wegen des 
Mehrgewichts des alternativen Antriebssystems überschreiten  

 
18. Sind Sie damit einverstanden, dass solche Lieferwagen mit alternativem Antrieb bis 

4,25 Tonnen Gesamtgewicht nicht der Schwerverkehrsabgabe unterstehen sollen? 
(Art. 3 Abs. 1 Bst. n E-SVAV) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
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B) Massnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei E-Bikes  
 
1. Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV) 
1.1. Tragen von Schutzhelmen 
 
19.  Sind Sie damit einverstanden, dass künftig auch auf Motorfahrrädern mitgeführte 

Personen einen Helm tragen müssen?  
 (Art. 3b Abs. 1 E-VRV) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
Im Sinne der Senkung der Verletzungsgefahr bei Verkehrsunfällen und dadurch 
auch der Senkung von Gesundheitskosten (Kosten Unfallversicherung). 

 
 
 
20.  Sind Sie damit einverstanden, dass künftig die Lenkerinnen und Lenker aller Motor-

fahrräder (neu insbesondere auch auf langsamen E-Bikes und Elektrotrottinetten, 
ausgenommen werden lediglich motorisierte Rollstühle) einen Helm tragen müs-
sen? 
(Art. 3b Abs. 2 Bst. e E-VRV) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
Im Sinne der Senkung der Verletzungsgefahr bei Verkehrsunfällen und dadurch 
auch der Senkung von Gesundheitskosten (Kosten Unfallversicherung). 
 

 
 
21. Würden Sie eine Velohelmtragpflicht für Kinder bis 16 Jahre auf nicht motorisierten 

Velos unterstützen? (Frage ohne Änderungsvorschlag) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
Im Sinne der Senkung der Verletzungsgefahr bei Verkehrsunfällen und dadurch 
auch der Senkung von Gesundheitskosten (Kosten Unfallversicherung). 
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1.2. Obligatorisches Fahren mit Licht am Tag  
 
22.  Sind Sie damit einverstanden, dass künftig grundsätzlich auch Lenkende von Mo-

torfahrrädern sowie Leicht-, Klein- und dreirädrigen Motorfahrzeugen tagsüber mit 
Licht fahren müssen?   

 (Art. 30 Abs. 2 E-VRV) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
Zur besseren Erkennung und dadurch zur Senkung der Verkehrsunfälle mit diesen 
beteiligten Fahrzeugen. 

 
 
23.  Sind Sie mit den Ausnahmen von der Pflicht, tagsüber mit Licht zu fahren, einver-

standen (namentlich Fahrzeuge bis 10 km/h, z. B. motorisierte Rollstühle)?   
 (Art. 30 Abs. 2 Bst. a – c E-VRV) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
Zur besseren Erkennung und dadurch zur Senkung der Verkehrsunfälle mit diesen 
beteiligten Fahrzeugen. 

 
 
1.3. Einhaltung der allgemeinen und signalisierten Höchstgeschwindigkeiten  
 
24.  Sind Sie damit einverstanden, dass sich Führerinnen und Führer von Motorfahrrä-

dern sowie von Elektro-Rikschas mit einer Breite bis 1,00 m künftig an die allgemei-
nen und signalisierten Höchstgeschwindigkeiten zu halten haben?  

 (Art. 42 Abs. 4 E-VRV) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
Einfache Umsetzung bei der Kontrolle durch die Polizei und klare Regelung für Be-
nutzende verschiedener Motorfahrräder-Typen. 
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2. Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge vom 19. 

Juni 1995 (VTS) 
2.1. Ausrüstungspflicht mit einem Geschwindigkeitsmesser  
 
25.  Sind Sie damit einverstanden, dass Motorfahrräder mit einer Höchstgeschwindigkeit 

von mehr als 20 km/h im reinen Motorbetrieb oder mit Tretunterstützung von mehr 
als 25 km/h künftig mit einem Geschwindigkeitsmesser ausgerüstet sein müssen?
  

 (Art. 178b Abs. 3 E-VTS) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
 

 
 
2.2. Nachrüstungspflicht für Geschwindigkeitsmesser  
 
26.  Sind Sie damit einverstanden, dass spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten der 

Ausrüstungspflicht auch vorher bereits in Verkehr stehende Motorfahrräder mit ei-
ner Geschwindigkeitsanzeige nach Artikel 178b Absatz 3 E-VTS ausgerüstet sein 
müssen? (Art. 222q Abs. 1 E-VTS) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
 

 
3.  Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 2019 (OBV) 
3.1. Mitfahren auf einem Motorfahrrad ohne Helm 
 
27.  Sind Sie damit einverstanden, dass Mitfahrende auf einem Motorfahrrad ohne Helm 

künftig mit einer Ordnungsbusse in der Höhe von 30 Franken sanktioniert werden 
können? 

 (Anhang 1 Ziff. 800.3 E-OBV) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
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3.2. Mitführen eines Kindes unter 12 Jahren ohne Helm 
 
28.  Sind Sie damit einverstanden, dass Personen, die Kinder unter 12 Jahren ohne 

Helm auf Motorfahrrädern mitführen, künftig mit einer Ordnungsbusse in der Höhe 
von 30 Franken sanktioniert werden können? 

 (Anhang 1 Ziff. 601.2 E-OBV) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
 
 

 
 
3.3. Fahren ohne Licht 
 
29.  Sind Sie damit einverstanden, dass Personen auf Motorfahrrädern, die tagsüber 

ohne Licht fahren, künftig mit einer Ordnungsbusse in der Höhe von 20 Franken 
sanktioniert werden können? 

 (Anhang 1 Ziff. 604.4 E-OBV) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
Die Wirkung scheint uns nicht sehr gross. Grössere Wirkung würden Leuchtwesten 
erzeugen. 
 

 
 
3.4. Überschreiten der allgemeinen oder signalisierten Höchstgeschwindigkeit 
 
30.  Sind Sie damit einverstanden, dass für die Überschreitung der allgemeinen oder 

signalisierten Höchstgeschwindigkeiten durch Personen auf Motorfahrrädern künf-
tig eine Busse in der Höhe von 30 Franken verhängt werden kann? 

 (Anhang 1 Ziff. 625 E-OBV) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
 
Eine Abstufung des Strafmasses je nach Übertretungshöhe ist erwünscht. 
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3.5. Fahren ohne den erforderlichen Geschwindigkeitsmesser 
 
31.  Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker von Motorfahrrädern 

mit Höchstgeschwindigkeit über 20 km/h im reinen Motorbetrieb oder elektrischer 
Tretunterstützung über 25 km/h, die ohne Geschwindigkeitsmesser unterwegs sind, 
künftig mit einer Busse in der Höhe von 20 Franken sanktioniert werden können? 

 (Anhang 1 Ziff. 703.4 E-OBV) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
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